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Experimentalunterricht

Sicheres Experimentieren – 
zwei Umsetzungshilfen
Die Bildungsstandards Chemie der Kultusministerkonferenz (KMK) 
legen fest, dass der Chemieunterricht grundsätzlich als Experimental­
unterricht zu erteilen ist, da bei der Erkenntnisgewinnung die Experi­
mente von zentraler Bedeutung sind [1]. Dabei sind Sicherheitsregeln zu 
beachten. Eine Datenbank hilft bei der Gefährdungsbeurteilung.

Die S.T.O.P.-Regel
Der Experimentalunterricht ist so 
zu gestalten, dass sich die Schüler­
innen und Schüler und ihre Lehr­
kräfte nicht gefährden. Bei Schul­
experimenten ist dafür nach der 
S.T.O.P.-Regel zu verfahren: Diese 
Abkürzung steht für Substitution, 
technische, organisatorische, persön­
liche Schutzmaßnahmen. In Konse­
quenz ist beim experimentellen Che­
mieunterricht die Sicherheit vorran­
gig durch die Stoffauswahl und die 
Wahl des Verfahrens (Technik) und 
erst dann durch organisatorische und 
persönliche Schutzmaßnahmen zu 
schaffen [2].

Ausgangslage und Problem
Die Richtlinie für Sicherheit im Un­
terricht (RiSU) mit ihrer Stoffliste 
DGUV-Information 213-098 bietet in 
den meisten Bundesländern die ver­
bindliche Grundlage für die sichere 
Gestaltung des experimentellen Un­
terrichts mit Gefahrstoffen [3, 4]. Die 
Stoffliste liefert hierfür die vollstän­
dige Einstufung und Kennzeichnung 
gemäß GHS, Einträge in die TRGS 
905 über krebserzeugende, keimzell­
mutagene und reproduktionstoxische 
(CMR) Eigenschaften, Arbeitsplatz­
grenzwerte (AGW), Schwangerschafts­
gruppen (SchwGr) der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) so­
wie verbindliche Tätigkeitsbeschrän­
kungen. Abweichend von der allge­
meinen Vorgabe der RiSU gilt hier 
vereinzelt schon bei Stoffen mittlerer 
Gefahr wie 1-Butanol die Tätigkeits­
beschränkung (ESP), die vor der Ver­
wendung in der Schule stets eine 
Ersatzstoffprüfung fordert. Die Tätig­

keitsbeschränkungen (W, X oder -S) 
fordert unmittelbar eine Substitution. 
In der Stoffliste sind die Tätigkeitsbe­
schränkungen zumeist aus der GHS-
Einstufung abgeleitet, die teilweise 
ohne vollständige Prüfdaten vorge­
nommen wurden oder von den Auto­
ren der Stoffliste selbst stammen [5, 
6]. Im Gegensatz zu den GHS-Einstu­
fungen basieren die AGW stets auf 
verlässlichen Grundlagen. So fußt 
beispielsweise bei Lithiumsalzen seit 
2013 der AGW von 0,7 ppm auf de­
ren CMR-Eigenschaft, die bei der 
GHS-Einstufung fehlt [7, 8]. Sobald es 
einen AGW mit der SchwGr. B oder 
C gibt, beruhen die Tätigkeitsbe­
schränkungen hierauf und nicht auf 
der GHS-Einstufung. Dies führt dazu, 
dass es in der Stoffliste einerseits 
Stoffe der SchwGr B ohne eine ent­
sprechende GHS-Einstufung gibt, 
wie Aceton und DMSO, die faktisch 
durch ein Tätigkeitsverbot für 
Schwangere und Stillende (W) aus 
den Schulen verbannt werden und es 
andererseits lebensgefährliche und 
giftige Stoffe der SchwGr C gibt, wie 
Acetanhydrid, Anilin, Cyanwasser­
stoff, Fluorwasserstoff, Kresole und 
Methanol, die nach der üblichen 
Ersatzstoffprüfung für den Experi­
mentalunterricht zugelassen sind. 
Da deren niedriger AGW bei jedem 
offenen Umgang rasch überschritten 
wird, lassen die liberalen Tätigkeits­
beschränkungen keinesfalls den 
Schluss zu, dass es sich um Stoffe 
handelt, die sich für den Experimen­
talunterricht in der Sekundarstuffe 1 
eignen. In der Stoffliste fehlen darü­
ber hinaus systematisch bei hoch 
gefährlichen ätzenden, hautsensibili­

sierenden, zielorgantoxischen und 
leichtentzünbaren Stoffen die von 
der RiSU geforderte Tätigkeitsbe­
schränkung  „ESP“, so dass selbst bei 
neueren Versuchsvorschriften die 
hiermit auf der Grundlage der Stoff­
liste erschaffen wurden eine sicher­
heitsgerechte Optimierung nicht 
vorausgesetzt werden kann [9].

Die S.T.O.P.-Regel kann nicht 
ohne zusätzliche Hilfsmittel befolgt 
werden. Dies hat folgende Gründe:
–– Die GHS-Einstufung ist in der
Stoffliste nur mit H-Sätzen in Zah­
len und den Gefahrenklassen in
englischsprachigen Abkürzungen
angezeigt. Zum Verständnis ist
deren Entschlüsselung notwendig.
Dafür muss ergänzend stets eine
Legende und zur anschließenden
Bewertung der entschlüsselten
H-Sätze das GHS-Spaltenmodell zur
Substitution der TRGS 600 genutzt
werden [10].

–– Die AGW können bei der Unter­
richtsplanung nur schwer berück­
sichtigt werden, denn in der Stoff­
liste fehlen die Faktoren für eine
kurzzeitig zulässige Überschreitung
des AGW und die Information, ob
diese AGW bereits durch einen
Hautkontakt „Index H“ überschrit­
ten werden. Hierfür ist zusätzlich
die TRGS 900 notwendig [11]. Au­
ßerdem fehlen die Verdunstungs­
zahlen (VD) und die Dampfdrücke,
um abzuschätzen inwiefern bei
schulüblichen Experimenten durch
Verdunsten oder Verdampfen die
AGW der eingesetzten Stoffe über­
schritten werden. Dies kann insbe­
sondere bei hirn-/neurotoxischen
Lösungsmitteln wie n-Heptan oder
bei wässrigen Lösungen giftiger
und ätzender Gase wie Ammoniak,
Salzsäure und Bromwasser zu
Fehlbeurteilungen führen [12–14].
Deshalb sind weitere Quellen not­
wendig [15].

Zwar stehen als optionale Hilfsmittel 
zur Unterrichtsplanung einige Daten­
banken zur Verfügung – etwa Degintu 
(kostenfrei online durch den DGUV) 
[16], D-GISS (Windows, MS-Access 
Runtime) [17] und CHEmac-win 
(Filemaker-Runtime) [18]. Diese allein 
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helfen bei den geschilderten Proble­
men nicht weiter.

Die S.T.O.P.-Regel kann bisher 
nur sicherheitsgerecht angewendet 
werden, wenn unter Nutzung ergän­
zender Informationen im Zuge eines 
mehrschrittigen Prüfungsprozesses 
vorgegangen wird. Nach einem sol­
chen Verfahren können beispiels­
weise Ketone wie Aceton, Alkane 
wie Hexan, leichtflüchtige Ester wie 
Ethylacetat und die BTX-Aromaten 
für diverse Versuchsvorschriften 
durch das weniger gefährliche Butyl­
acetat ersetzt werden [19]. Diese 
Erkenntnisse stehen zwar allgemein 
zur Verfügung, jedoch ist es viel zu 
zeit- und arbeitsaufwendig alle bisher 
nicht optimierten Versuchsvorschrif­
ten mit einem solchen mehrschritti­
gen Prüfungsprozesses zu überarbei­
ten.

Ziel der Datenbank  
„Viewer zur Stoffliste“
Mit Hilfe eines neu geschaffenen 
Datenverarbeitungsprogramms dem 
„Viewer zur Stoffliste“ sind zwei pdf-
Dateien geschaffen worden, die die 
Informationen über die Stoffgefahren 
so ergänzen, aufgliedern und bewer­
ten, dass die der Stoffauswahl zu­
grundeliegende Ersatzstoff- und Ver­
fahrensprüfung ohne weitere eigene 
Recherchen über die Stoffeigenschaf­
ten schnell erfolgen kann. In dieser 

Datenbank wurden schrittweise zwei 
Layouts geschaffen: der Viewer Daten 
und der Viewer Spalten, diese bei­
den Datein stehen in den Supporting 
Information zum Herunterladen be­
reit.

Zusammenstellung im Daten-
Layout
Die relevanten Informationen der 
Stoffliste und die genannten Ergän­
zungen werden durch die Datenbank 
in einem Daten-Layout vollständig 
abgebildet (Abbildung 1). Darüber 
hinaus werden anhand der Gefähr­
dungszahlen, dem Quotienten aus 
dem vorherrschenden Dampfdruck 
und den Luftgrenzwerten, die Expo­
sitionsgefahren durch das Einatmen 
beurteilungsfähig aufgeschlüsselt 
[20–25].

In einem Textfeld werden die in 
den beiden pdf-Dateien verwendeten 
Abkürzungen erklärt. Zudem gibt es 
einen Hyperlink zur Stoffdatenbank 
GESTIS sowie zur angezeigten Struk­
turformel. Die in diesem Layout dar­
gestellten Daten werden nachfolgend 
für die Beurteilungen der Gefahren 
verarbeitet.

Sortieren und Bewerten der 
Informationen zum Spalten-
Layout
In der Stoffliste 213-098 stehen für 
jeden Stoff alle Gefahrenhinweise 

(H-Sätze und EUH-Sätze) in einer 
gemeinsamen Spalte. In dem Spalten-
Layout des Viewers zur Stoffliste sind 
die Gefahrenhinweise entsprechend 
ihrer Wirkung oder ihrem Exposi­
tionsweg in unterschiedliche Felder 
verteilt und gemäß dem GHS-Spalten­
modell zur Substitution anhand der 
Höhe der Gefahr mit einem Ampel­
system bewertet (Tabelle 1).

Die Stoffliste 213-098 liegt als 
Tabelle im Querformat vor, bei der 
alle 19 Datenfelder eines Stoffes in 
einer Reihe erfasst sind. Dabei ist 
offensichtlich aufgrund von Platz­
mangel als Schrifttyp Arial 4,5 ver­
wendet worden, so dass eine Abbil­
dung im Hochformat nicht mehr 
ohne Vergrößerung lesbar ist. Für die 
Darstellung der weiter aufgeschlüs­
selten, ergänzten und bewerteten 
Stoffdaten in einem Schrifttyp wie 
Arial Narrow 9 und größer ist des­

TA B.  1    �A mpe lsys te m z ur Be ur te il ung  der 

Ge fa h re n 

Gefahrenhöhe Freisetzungs­
gefahren (hPa)

Gefährdungs­
zahl

Sehr hoch > 250 > 5.000 

Hoch 250-50 5.000-1.000 

Mittel 50-10 200-1.000

Gering 10-2 40-200

Vernachlässigbar < 2 < 40

Abb. 1  Daten-Layout
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halb ein anderes Darstellungskonzept 
notwendig. Die Datensätze der Stoff­
liste im Spalten-Layout sind deshalb 
statt in einer Reihe, jeweils auf zwei 
Informationsfelder und zehn Spalten 
verteilt. Abbildung 2 zeigt am Bei­
spiel des Butanons das Spalten-Lay­
out, die Bewertung der Stoffgefahren 
der GHS-Einstufung und der Exposi­
tion.

An diesem Beispiel wird veran­
schaulicht, dass Butanon hautresorp­
tiv (H), nervengiftig (N) und leicht­
flüchtig (VD = 2,7, hohe Freisetzungs­
gefahr) ist. Die Leichtflüchtigkeit von 
Butanon führt dazu, dass der Umgang 
mit Butanon möglichst nur mit mini­
mierten Ansätzen und unter guter 
Lüftung erfolgen sollte, da eine mitt­
lere Gefahr der Überschreitung des 
Arbeitsplatzgrenzwertes besteht und 
sich sonst zudem schnell eine leicht­
entzündbare Wolke an Lösungsmittel­
dampf im Raum ausbreiten kann. 

Zudem sollte aufgrund der hautresorp­
tiven Eigenschaften beim Umgang 
mit Butanon jeder Hautkontakt aus­
geschlossen werden. Diese wichtigen 
Informationen liefert die Stoffliste der 
DGUV Information 213-098 nicht.

Verfahrensprüfung
Wie eine Verfahrensprüfung ausse­
hen kann, finden Sie am Beispiel der 
Flammenfärbung mit Lithiumchlorid, 

in der Supporting Information zu 
diesem Artikel erläutert.

Verwendung der Stoffliste 
Spalten in der 
Unterrichtsvorbereitung
Während mit der Stoffliste im Daten-
Layout die Aktualität von Datensätzen 
überprüft werden kann, kann die 
Stoffliste im Spalten-Layout bei der 
Erkenntnisfindung nützen, ob und in 
welchem Umfang der Ersatz eines 
Gefahrstoffes die Gefahren vermin­
dert und damit einen Gewinn an 
Sicherheit bringen kann. Zudem 
kann mit ihr ermittelt werden, ob im 
Zusammenspiel von Stoffgefahren 
und den Stoffmengen auch das Ver­
fahren geändert werden sollte.

Die Versuchsvorschrift ist auch 
im Anschluss an die Substitution 
(Ersatzstoff- und Verfahrensprüfung) 
entsprechend der bereits erläuterten 
Rangfolge des S.T.O.P.-Prinzips zu 
vervollständigen.

Diese Entscheidungen sind nicht 
allein aufgrund der Eigenschaften 
und Mengen der verwendeten Ge­
fahrstoffe zu treffen, sondern es sind 
die Gegebenheiten vor Ort, wie die 
Ausstattung und Bauweise des Fach­
raums und der Reifegrad und Kennt­
nisstand der Schülerinnen und Schü­
ler zu berücksichtigen. Hierfür kön­
nen die genannten digitalen 

Hilfsmittel zum Zuge kommen. Die 
Software CHEmac-win fügt sich hier­
von dabei besonders gut an die Stoff­
auswahl an, da bei dessen Verwen­
dung die Gefährdungsbeurteilung 
dann durchgängig auf dem GHS-Spal­
tenmodell zur Substitution aufbaut.
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